
Hochschule Coburg            Coburg, 4. Oktober 2011 
– Prüfungsausschuss – 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 

Online - Anmeldung 
 

zu Prüfungen  
im Wintersemester 2011/2012 

 
 

Anmeldung über:  www.hs-coburg.de/ODi 
Zur Anmeldung ist Ihr/e Kennung / Passwort erforderlich. 
 

Anmeldebeginn: Montag,   7.11.2011   8.00 Uhr 
 

Anmeldeende: Sonntag, 20.11.2011 24.00 Uhr  
 

(Ausschlussfrist !) 
 
Allgemeinwissenschaftliche Wahlpflichtmodule für Diplomstudiengänge sind in einem gesonder-
ten Verfahren nach Maßgabe der Fakultät Angewandte Naturwissenschaften anzumelden. 
 

Ohne Anmeldung ist die Teilnahme an Prüfungen ausnahmslos ausgeschlossen bzw. 
vom Prüfer zu versagen. 
 
 

Eine versäumte Anmeldung kann bei Wiederholungsprüfungen zur Exmatrikulation 
führen !! 
 

 

Ausbildungsstellen für das praktische Studiensemester sind gesondert online über 
www.hs-coburg.de/ODi anzumelden (ist während des gesamten Semesters mög-
lich). 
  

Prüfungsumschläge und genügend Schreibpapier sind zum jeweiligen Prüfungstermin mitzubringen. 
Prüfungsumschläge liegen vor dem Prüfungsbüro aus. 

 
 
I.A. 
 

 
 
Prof. Dr. Buchholz-Schuster 
- Vorsitzender – 
 
 
Verteiler: Aushänge und per E-Mail alle Studierende. 



Hochschule Coburg  – Prüfungsausschuss –      Coburg, 4. Oktober 2011 

B E K A N N T M A C H U N G 
 
 
 

über Prüfungen im Wintersemester 2011/2012 
 
 
 

 

Innerhalb der ersten zwei vollen Wochen des neuen Semesters: Einsicht in bewertete Prüfungen beim Prüfer. Nach 
Ablauf der Frist  ist eine Einsichtnahme ausgeschlossen. 
 

Besondere Zulassungsvoraussetzungen Hochschulöffentliche Bekanntmachung spätestens eine Woche vor Beginn der 
jeweiligen Prüfungen an den Anschlagtafeln der Prüfungskommission. Zur Wahrung des Datenschutzes werden nur Mat-
rikelnummer und das Modul, für das ein Kandidat zur Prüfung nicht zugelassen ist, mitgeteilt. 
Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen  –18. Januar 2012: Bekanntmachung der Nichtzulassungen zu Prüfungen durch 
das Prüfungsbüro (Anschlagtafel im Verbindungsgang Gebäude 5 zu Gebäude 2, vor dem Cafeteria-Eingang). Zur Wah-
rung des Datenschutzes wird o.g. Verfahren angewendet. 
 

Die Termine für studienbegleitende Prüfungen, die vor dem Prüfungszeitraum stattfinden, sowie die Termine für 
Prüfungen werden in der Fakultät durch die Prüfungskommission hochschulöffentlich bekannt gegeben. 
 

Am 18. und 19. Januar 2012 nachmittags: Prüfungen in den allgemeinwissenschaftlichen Wahlpflichtmodulen. Die 
Prüfungen finden grundsätzlich in der letzten Vorlesungsstunde im Vorlesungsraum statt. Änderungen gibt der Dozent 
mit entsprechendem Aushang an der AW-Tafel bekannt.. 
 

 

Ab 26. Januar bis 14. Februar 2012: 
Prüfungen in Pflicht- und Wahlpflichtmodulen nach einem Prüfungsplan. 
Dieser Prüfungsplan wird mindestens 14 Tage vor dem Prüfungszeitraum auf Veranlassung des Vorsitzenden an der An-
schlagtafel der Prüfungskommission in der Fakultät hochschulöffentlich bekannt gemacht. Die Einteilung in Prüfungs-
gruppen und Prüfungsräume, die Prüfungszeiten sowie die Bekanntmachung über die zugelassenen Hilfs- und Arbeitsmit-
tel sind genau zu beachten. 
Es wird besonders darauf hingewiesen, dass der Prüfungskandidat unmittelbar nach Beendigung einer Prüfung seine be-
arbeitete Prüfungsaufgabe im Prüfungsraum beim Aufsichtsführenden abzugeben hat. Die Mitnahme/Abgabe der Prü-
fungsleistung außerhalb des Prüfungsraums führt wie das Bereithalten von nicht zugelassenen Hilfs- und Arbeitsmitteln 
zur Note „5“ (Versuch einer Täuschungshandlung)! 
Prüfungsstudienarbeiten finden nach einem besonderen, von der jeweiligen Prüfungskommission aufgestellten und in 
der Fakultät veröffentlichtem Plan statt. 
 

 

Bekanntmachung der Endnoten online (ODi); Teilnoten werden wie bisher schriftlich ausgehängt. 

 

Bitte haben Sie Verständnis, dass infolge der Datenverarbeitung und prüfungsrechtlichen Vollzugs vom Prüfungsbüro ab 
Prüfungsbeginn bis zur vollständig ausgeführten Notenauswertung  

keine Auskünfte über Noten und Rechtsfolgen erteilt 
und keine Notenbescheinigungen erstellt 

werden können. 
 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass es dem Prüfungskandidaten im Rahmen seiner Informations- und Mitwirkungspflicht 
im Prüfungsverfahren obliegt, sich durch ständigen Kontakt mit der Hochschule über die einschlägigen hochschulöffent-
lichen Bekanntmachungen und Prüfungstermine persönlich zu informieren. Der Irrtum über den Termin einer Prüfung ist 
daher ein vom Kandidaten zu vertretender Grund. 
 

Um Einhaltung aller Termine und Fristen sowie um Beachtung sämtlicher Aushänge wird daher in Ihrem eigenen 
Interesse gebeten. Für die Prüfungen selbst wünsche ich allen Teilnehmern viel Erfolg! 
 
I.A. 
 

 
 
Prof. Dr. Buchholz-Schuster 
– Vorsitzender – 
 
 
Verteiler: Aushänge und per E-Mail alle Studierende. 


